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An die 
Parlamentarische Enquete­
kommission 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

!! 

WIEN, __ 1 __ 8. _0_2_._9_3 __ 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf des Gentechnlkgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren I 

In der Anlage senden wir Ihnen eine Stellungnahme seitens der 

Gewerkschaft der Chemiearbeiter zum Entwurf des Gentechnik-

gesetzes. 

WERDISHEIM Frauensekretnr 

Zentralsekretnr 

BAWAG, Kto.-Nr. 00110225067 
Postscheckkonto Nr. 1808.067 

51/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



§ 3 (1) 

(2) 

§ 12 

§ 14 

§ 18 

§ 20 

§ 39 

(2) 

§ 53 

§ 62 

§ 72 

§ 74 

STELLUNGNAHME 

ENTwURF DES GEHTECBHIKGESETZES 

Gentechnische Arbeiten und Freisetzungen gentechnisch 
veränderter Organismen in die Umwelt sind nur zulässig, 
wenn dadurch nach dem Stand der Wissenschaft sicherge­
stellt ist, daß die Gesundheit ••••••• 

Die Freiheit der Forschung und Wissenschaft muß dort ein­
geschränkt werden, wo der Schutz des Menschen gefährdet 
wird. 

Bereits bei Typ A sollte ein Arbeitnehmervertreter in der 
Kommission sein. 

Diese Bestimmungen haben in allen Bereichen, also auch im 
Hochschulbereich, zu gelten. 

Alle gentechnischen Arbeiten kHnnen nur unter BerUcksich­
tigung des § 46 in Anwendung gebracht werden. 

Parteistellung des Betriebsrates soll verankert werden. 

Arbeitsverhältnisse genau definieren 

anonyme Proben streichen - oder genau definieren 

Seitens des ÖGB sollen 2 Vertreter zugezogen werden. 

Die hier angefUhrte schriftliche Darstellung sollte einer 
parlamentarischen Behandlung unterzogen werden. 

Sollte gestrichen werden 

Genomanalysen sind grundsätzlich verboten. 

Zu ergänzen: Verbot der Patentierung von Lebewesen I 
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